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Sollten im Rahmen der Thera-
pie an einigen Parodontien zu-
sätzliche chirurgische Maß-
nahmen notwendig sein,
könnte man sogar hier an eine
reine GKV-Sachleistung den-
ken. Wichtig ist aber, dass die
wesentlichen Elemente mit ei-
ner Eigenleistung des Patienten
belegt werden. Wir brauchen
eine Festzuschusssystematik,
die verhindert, dass die Paro-
dontaltherapie weiterhin nach
dem 100 %-Gießkannenprinzip
erfolgt.Die jetzigen Paro-Richt-
linien bedeuten aber ohnehin
schon einen Einstieg in die fi-
nanzielle Mitbeteiligung.

Das heißt also, dass Patien-
ten, die regelmäßig ohne jeg-
lichen Verdacht auf Parodonti-
tis aus reiner Privatinitiative
eine jährliche Dentalhygiene
vornehmen lassen,nach  Ihrem
Modell auch entsprechend be-
vorzugen würden?
Richtig. In solchen Fällen
würde ein Patient beispiels-
weise 30 oder 40 Euro an Zu-
schuss für eine professionelle
Zahnreinigung erhalten. Der
Bonus ist die Richtschnur. Das
wäre ein Ansatz, viel früher als
bisher intervenieren zu kön-
nen. Wir hätten mehr leichtere
als schwierigere Fälle und da-
mit auch weniger Aufwand,da-
mit weniger Kosten, dazu eine
bessere Prognose.

Sehen Sie einen Wider-
spruch darin, dass eine mo-
derne Paro-Therapie nach dem
neusten Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse ab-
laufen sollte, jedoch  der Groß-
teil dieser Behandlung nicht mit
der GKV abgerechnet werden
kann?
Nein, ich sehe keinen Wider-
spruch. Wenn man eine mo-
derne Therapie innerhalb der

GKV zu den jetzigen Sachleis-
tungsbedingungen will, dann
ist das nicht zu bezahlen. Und
da es keinen Bereich in der
zahnärztlichen Versorgung
gibt, bei dem die Mitarbeit des
Patienten so wichtig ist, ist der
Patient auch in der Pflicht.Da ist
auch die Diskussion überflüs-
sig, ob Parodontalerkrankun-
gen selbstverschuldet sind oder
nicht. Sie sind auf jeden Fall
selbst steuerbar.Bei Dialysepa-
tienten oder Diabetikern er-
warten wir auch eine auf die
Krankheit abgestimmte Le-
bensweise. Warum nicht auch
bei Parodontitispatienten?

Welches Praxiskonzept
schlagen Sie vor, um die Ab-
rechnungen für eine Paro-Be-
handlung mit dem GKV-Leis-
tungskatalog zu vereinbaren
bzw.wie würden Sie Selbstzah-
ler motivieren?
Das ist ganz einfach: Festzu-
schuss plus Kostenerstattung.
Diese zwei Elemente schaffen
so ein hohes Maß an Transpa-
renz, an Kostenersparnis und
an Eigenentscheidung. Die ei-
gene Leistung des Patienten ist
mit dem Ergebnis der Therapie
eng verknüpft. Ich bin sicher,
dass das einen ungeheuren Mo-
tivationsschub bringt. Damit
erhalten auch die Vorbehand-
lungsphase und die unterstüt-
zende Parodontitistherapie den
ihnen gebührenden Stellen-
wert.

Im Bezug auf die Kostener-
stattung vertreten Sie demnach
den Standpunkt, dass diese für
Einzelleistungen wählbar sein
soll und nicht mehr, wie bisher,
auch für den gesamten ambu-
lanten Bereich gilt? Speziell
auch im Bezug auf die PAR-Be-
handlung? 
Wir Zahnärzte haben die ge-
setzliche Regelung,die Kosten-
erstattung auf den gesamten
ambulanten medizinischen
Versorgungsbereich zu bezie-
hen, immer kritisiert. Jeder Pa-
tient hat seine individuellen
Präferenzen, aber auch seine
individuellen Krankheitsbil-
der. Eine Pauschalregelung
hilft hier nicht weiter.Wer ein in-
dividuelles Paro-Problem hat,
sollte auch gezielt die Kostener-
stattung auf die Paro-Therapie
fokussieren.

Vorhandene Versorgungs-
defizite und -probleme bei not-
wendigen Parodontalbehand-
lungen können nicht im Rah-
men des geltenden Systems der
GKV beseitigt werden.Wie soll
Ihr Vorschlag, ein befundorien-
tiertes Festzuschuss-System,
zur Lösung dieses Problems
beitragen?
Ich meine kein befundorientier-
tes Festzuschusssystem. Das
geht beim Zahnersatz. In der
Paro-Therapie ist der Befund
nicht so weit differenzierbar.
Daher rede ich hier von einem
präventionsorientierten oder
auch bonusorientierten Festzu-
schuss. Die Versorgungsdefi-
zite haben wir eingangs ange-

sprochen.Bisher gab es bei den
besonders schweren Fällen si-
cher eher eine Unterversor-
gung. Die BEMA-Neurelatio-
nierung kann hier nichts aus-
richten.

Von der rasanten Weiterent-
wicklung in der Zahnheilkunde
profitieren leider nur sehr we-
nige, vor allem wohl kaum
GKV-Patienten. Sehen Sie eine
Möglichkeit, modernste Zahn-
medizin für eine breitere Bevöl-
kerungsschicht zugänglich zu
machen? Was schlagen Sie vor?

Da sind wir wieder beim Thema
Festzuschuss. Denn bisher gilt:
wer als GKV-Versicherter an-
dere als Vertragsleitungen
wählt, verliert seinen Leis-
tungsanspruch und damit die
Teilhabe am wissenschaft-
lichen Fortschritt. Im Bereich
Zahnersatz wird das jetzt bes-
ser, in der Paro-Therapie
könnte das auch so sein.

Es geht ja nicht darum,dass
nur privat versicherte Patienten
in den Genuss der optimalen
Behandlung kommen, sondern

auch die gesetzlich Versicher-
ten,die Wert auf sehr gute Zahn-
gesundheit legen, es sich aber
dennoch nicht leisten können.
Mit intelligenten Lösungen zur
Erwachsenenprävention kön-
nen wir dem begegnen. Festzu-
schüsse in diesem Bereich sind
da ein – wie ich finde – guter
Weg. Bonussysteme sind ein
gutes Beiwerk.

Wie sieht der neue PAR-Sta-
tus aus?
Mit Verlaub: der neue PAR-Sta-
tus gilt bereits seit 1. Januar

2004. Er ist längst eingeführt –
und liegt in jeder Praxis.

Ist ein neuer PAR-Vertrag in
Aussicht? 
Nein. Es ist ein modernes Kon-
zept vom Bundesausschuss er-
arbeitet. Das liegt aber in der
Schublade oder besser gesagt:
im Giftschrank. Denn es ist ein
reines Sachleistungskonzept
und nicht umsetzbar, weil viel
zu teuer.

„Mein Praxiskonzept: Festzuschuss plus Kostenerstattung“
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